	Statuten

des Kantonalen-Aargauischen-Tischtennis-Verbandes

KATTV

Art. 19
Auflösung des KATTV neu

19.1
Die Auflösung des KATTV kann an einer ordentlichen oder ausserordentlichen DV be​schlossen werden.
19.2
Die Beschlussfassung ist nur möglich, 
            wenn 20 Prozent der Mitglieder an der GV anwesend sind.
19.3
Die Auflösung des Verbands kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitgliederstimmen beschlossen werden.

19.4
Das allfällige Verbandsvermögen geht an die Mitglieder des KATTV. Verteilung aufgrund der Anzahl Lizenzen  der Vereine.

	Statuten

des Kantonalen-Aargauischen-Tischtennis-Verbandes

KATTV

Art. 19
Auflösung des KATTV alt

19.1
Die Auflösung des KATTV kann nur an einer ausserordentlichen DV beschlossen werden, welche auf Antrag von mindestens ¾ der Stimm​berechtigten zu diesem Zweck einberufen wurde.

19.2
Zur Auflösung bedarf es einer 4/5 – Mehrheit aller Stimmberechtigten.

19.3
Das Verbandsvermögen bleibt 5 Jahre sistiert. Sofern in dieser Zeit kein neuer Kantonalver​band gegründet wird, geht allfälliges Vermögen an den RV-NWTTV zur Nachwuchsförderung über.
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